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Amtsblatt der Stadt Hilden 
Sitzungstermine 2025 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

  1. 
 

Kommunalwahl und Integrationsratswahl 2025; 
hier: Eintragung von Unionsbürgern ohne Meldepflicht 

  2. Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin sowie der 
Vertretung der Stadt Hilden am 14.09.2025 

  3. Zugelassene Wahlvorschläge für die Integrationsratswahl am 14.09.2025 

  4. 1. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Hilden über die abweichende Erhebung von Ge-
bühren nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(AVerwGebO NRW) für Amtshandlungen des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz 
vom 16. März 2016 

  5. Berufung Yorck-Peter Wolf/ Bündnis 90/ Die Grünen in den Rat der Stadt Hilden 

  6. Einstellung des Aufstellungsverfahrens zur 43. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich 
Bredharter Heide/ Krabbenburg 

  7. Einstellung des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 38B für den Bereich 
Bredharter Heide/ Krabbenburg 

  8. Entziehung von Nutzungsrechten an Grabstätten auf den Friedhöfen der Stadt Hilden 

  9. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Mirita Hyseni) 
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Sitzungstermine 2025 
 

Gremium Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
Rat  26.   07.  09.  24. 01. 05. 16. 
Hauptausschuss  12.    25.   17.   03. 
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen  19.     02.  10.   10. 
Arbeitskreis Sicherheit u. Ordnungspartnerschaften             
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege   27.   26.      11. 
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz      05.   04.  20.  
Integrationsrat   12.      03.  19.  
Jugendhilfeausschuss   05.    03.     04. 
Paten- und Partnerschaftsausschuss    07.         
Rechnungsprüfungsausschuss           24.  
Schul- und Sportausschuss   20.   30.   11.  13.  
Sozialausschuss   19.      03.  19.  
Stadtentwicklungsausschuss 22.   02.  25.  27.   26.  
Wahlausschuss       10.  16./30.    
Wahlprüfungsausschuss           18.  
Wirtschafts- u. Wohnungsbauförderungsausschuss    10.   03.     04. 

 
Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 
1. Kommunalwahl und Integrationsratswahl 2025; 

hier: Eintragung von Unionsbürgern ohne Meldepflicht 
 
Unionsbürger, die gemäß § 36 Bundesmeldegesetz (BMG) von der Meldepflicht nach 17 Abs. 1 und 2 
BMG befreit sind, können sich bis zum 29.08.2025 in das Wählerverzeichnis der Stadt Hilden eintra-
gen lassen, wenn sie an der Kommunalwahl und/oder Integrationsratswahl teilnehmen möchten. 
 
Hilden, den 15.07.2025 
1. Beigeordneter als Wahlleiter 
Sönke Eichner 
 
 

2. Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin sowie der 
Vertretung der Stadt Hilden am 14.09.2025 
 
Nach §§ 19, 46b des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in Verbindung mit §§ 75b Abs. 8, 30, 31 
Abs. 4 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) gebe ich bekannt, dass der Wahlausschuss in seiner 
Sitzung am 10.07.2025 folgende Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeiste-
rin sowie der Vertretung der Stadt Hilden zugelassen hat: 
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Hilden, 11.07.2025 
Sönke Eichner 
1. Beigeordneter als Wahlleiter 
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3. Zugelassene Wahlvorschläge für die Integrationsratswahl am 14.09.2025 

 
Hilden, 11.07.2025 
Sönke Eichner 
1. Beigeordneter als Wahlleiter 
 
 

4. 1. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Hilden über die abweichende Erhebung von Ge-
bühren nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (AVerwGebO NRW) für Amtshandlungen des Standesamtes nach dem Personenstandsge-
setz vom 16. März 2016 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) und des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524), in der jeweils 
derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Hilden am 09 Juli 2025 folgende 1. Nachtragssatzung 
zur Satzung der Stadt Hilden über die abweichende Erhebung von Gebühren nach der Allgemeinen 
Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (AVerwGebO NRW) für Amtshand-
lungen des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz vom 16. März 2016 beschlossen: 
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§ 1 

 
Der Tarif zur Satzung der Stadt Hilden über die abweichende Erhebung von Gebühren für Amtshand-
lungen nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land NordrheinWestfalen 
(AVerwGeb NRW) erhält folgende Fassung: 
 
Tarif zur Satzung der Stadt Hilden über die abweichende Erhebung von Gebühren für Amtshandlun-
gen nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (AVerw-
Geb NRW) 
 
Tarif-
Nr. 

Personenstandswesen Gebühr 

  1. Prüfung der Ehevoraussetzungen bei der Anmeldung der Eheschließung o-
der Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses, sofern nur deutsches 
Recht zu beachten ist 

70 € 

  2. Prüfung der Ehevoraussetzungen bei der Anmeldung der Eheschließung o-
der Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses, sofern (auch) ausländi-
sches Recht zu beachten ist 

100 € 

  3. Vornahme der Eheschließung durch ein anderes als das für die Anmeldung 
der Eheschließung zuständige Standesamt 

60 € 

  4. Vornahme der Eheschließung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des 
Standesamtes, ausgenommen bei lebensgefährlicher Erkrankung eines Er-
klärenden 

80 € 

  5. Beschaffung eines Ehefähigkeitszeugnisses für Ausländer 60 € 
  6. Vornahme der Eheschließung in den Räumlichkeiten des Standesamtes 20 € 
  7. Vornahme der Eheschließung in Ambientetrauorten, die außerhalb der 

Amtsräume des Standesamtes liegen 
100 € 

  8. Umwandlung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft in eine Ehe 
 
Umwandlung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft in eine Ehe im Rah-
men einer Trauzeremonie 

gebühren-
frei 
 

20 € 
  9. Rückstellung von Sterbefällen 25 € 
10. Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, Einwilligung oder Zustim-

mung zur Namensführung auf Grund familienrechtlicher Vorschriften 
30 € 

11. Erteilung einer Bescheinigung über eine Namensänderung oder über eine 
namensrechtliche Erklärung 

10 € 

12. Nachträgliche Beurkundung einer Eheschließung oder der Begründung ei-
ner Lebenspartnerschaft sowie einer Geburt nach §§ 34 bis 36 PStG 

110 € 

13. Nachträgliche Beurkundung eines Sterbefalls nach § 36 PStG 90 € 
14. Aufnahme einer Niederschrift über eine eidesstattliche Versicherung 35 € 
15. Erteilung einer beglaubigten Abschrift oder eines Auszuges aus einem bis 

zum 31.12.2008 angelegten Personenstandsbuch oder den früheren Stan-
desregistern 

16 € 

16. Erteilung einer Personenstandsurkunde nach § 55 PStG 16 € 
17. Für ein zweites oder jedes weitere Exemplar einer Personenstandsur-

kunde, einer Abschrift oder eines Auszugs, wenn es gleichzeitig beantragt 
und in einem Arbeitsgang hergestellt wird, die Hälfte der Gebühr nach Tarif-
stelle 15 bzw. 16 

8 € 

18. Auskunft aus dem oder Einsicht in das Personenstandsregister 12 € 
19. Auskunft aus einer oder Einsicht in eine Sammelakte 30 € 
20. Suchen eines Eintrags oder Vorgangs, wenn hierfür zum Aufsuchen not-

wendige Angaben nicht gemacht werden können, je nach Aufwand 
     25 - 80 € 

21. Aufnahme eines Antrags für die Durchführung des Verfahrens zur Anerken-
nung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustiz-
verwaltung 

110 € 
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22. Entgegennahme der Anmeldung nach § 4 SBGG und Beurkundung von Er-
klärungen zur Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen nach 
§ 2 SBGG (§ 45 b PStG-neu) 
 
Kürzung der Gebühr für die Anmeldung ohne Anschließende Erklärung um 
zwei Drittel 

45 € 

23. Erteilung einer Bescheinigung über die wirksame Entgegennahme einer Er-
klärung nach § 2 SBGG (§ 46 Absatz 1 Nummer 3 PStV-neu) 

9 € 

24. Die Beauftragung eines Datenabrufes durch die antragstellende Person, 
um nicht selbst Urkunden / Auskünfte einholen zu müssen 

8 € 

 
§ 2 - Inkrafttreten 

Die 1. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Hilden über die abweichende Erhebung von Gebüh-
ren nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (AVerw-
GebO NRW) für Amtshandlungen des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz vom 16. März 
2016 tritt am 01. August 2025 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 1. Nachtragssatzung vom 15.07.2025 zur Satzung der Stadt Hilden über die abwei-
chende Erhebung von Gebühren nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (AVerwGebO NRW) für Amtshandlungen des Standesamtes nach dem Perso-
nenstandsgesetz vom 16. März 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die oben ge-
nannte Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die oben genannte Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 15.07.2025 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

5. Berufung Yorck-Peter Wolf/ Bündnis 90/ Die Grünen in den Rat der Stadt Hilden 
 
Die mit der Wahl am 13.09.2020 in den Rat gewählte Bewerberin für die Partei Bündnis 90/ Die Grü-
nen, Frau Kehmeier, hat mir als Wahlleiter für die Kommunalwahl in Hilden, entsprechend den Rege-
lungen des § 38 KWahlG, mit Wirkung vom 01.07.2025 wirksam ihren Verzicht auf den Sitz im Rat 
der Stadt zur Niederschrift und seinen Ausschüssen erklärt. Der Verzicht kann nicht widerrufen wer-
den. 
 
Die Ersatzbestimmung für ein Ratsmitglied, das während einer Wahlperiode aus dem Rat ausscheidet, 
regelt sich nach § 45 KWahlG und § 69 Kommunalwahlordnung. 
 
Da für sie und ihr Wahlbezirk nicht ausdrücklich eine Ersatzperson benannt worden ist, bestimmt sich 
die Nachfolge aus der Reihenfolge der Reserveliste der Partei. 
 
Gleichzeitig bleiben von der Reserveliste diejenigen Bewerber und Bewerberinnen außer Betracht, die 
aus der Partei, für die sie bei der Wahl aufgestellt waren, ausgeschieden oder in der gem. § 38 KWahlG 
vorgeschriebenen Form auf ihre Anwartschaft verzichtet haben, oder gem. § 39 KWahlG die Voraus-
setzungen für die Wählbarkeit nachträglich entfallen sind. 
 
Die Reihenfolge der Reserveliste der Partei Bündnis 90/ Die Grünen sieht als nächste Bewerber 
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Herrn 
Yorck-Peter Wolf 
wohnhaft in Hilden 
Geburtsjahr 1957 
yorckpeterwolf@icloud.com 
 
Die Annahmeerklärung liegt vor. 
 
Gemäß § 45 Abs. 6 in Verbindung mit § 39 KWahlG kann jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teil-
genommen haben sowie die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung dieser 
Feststellung Einspruch gegen die Ersatzberufung einlegen. 
 
Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter, Am Rathaus 1, 40721 Hilden schriftlich einzulegen  
oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
Hilden, den 09.07.2025 
Sönke Eichner 
1. Beigeordneter als Wahlleiter 
 
 

6. Einstellung des Aufstellungsverfahrens zur 43. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich 
Bredharter Heide/ Krabbenburg 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 nach Vorberatung im Stadtentwick-
lungsausschuss für die 43. Flächennutzungsplanänderung die Aufhebung des Aufstellungsbeschlus-
ses durch den Stadtentwicklungsausschuss vom 15.03.2006 sowie des Offenlagebeschlusses durch 
den Rat am 13.06.2007 beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im Südosten der Stadt Hilden zwischen den Straßen Bredharter Heide und Krab-
benburg und umfasst die Flurstücke 586, 922 tlw. (Neu 1950), 1438, 1441, 1709 (Neu1955, 1956), 
1710 tlw. (Neu 1954 tlw.) und 1712 tlw. (Neu 1957 tlw., 1958 tlw.), alle in Flur 64 der Gemarkung Hil-
den. 
 
Der Beschluss des Rates der Stadt Hilden wird 
hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Karten-
ausschnitt wird hingewiesen. 
 
Hilden, den 10.07.2025 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntma-
chung wird hiermit angeordnet. 
 
Hilden, den 10.07.2025 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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7. Einstellung des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 38B für den Bereich 
Bredharter Heide/ Krabbenburg 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 06.11.2024 die Aufhe-
bung des Aufstellungsbeschlusses durch den Stadtentwicklungsausschuss vom 15.03.2006 für den 
Bebauungsplan Nr. 38B beschlossen.  
 
Das Plangebiet liegt im Südosten der Stadt Hilden zwischen den Straßen Bredharter Heide und Krab-
benburg und umfasst die Flurstücke 586, 922 tlw. (Neu 1950), 1438, 1441, 1709 (Neu1955, 1956), 
1710 tlw. (Neu 1954 tlw.) und 1712 tlw. (Neu 1957 tlw., 1958 tlw.), alle in Flur 64 der Gemarkung Hil-
den. 
 
Der Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Hilden wird hiermit zur allgemeinen 
Kenntnis gebracht. 
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Karten-
ausschnitt wird hingewiesen. 
 
 
Hilden, den 10.07.2025 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntma-
chung wird hiermit angeordnet. 
 
Hilden, den 10.07.2025 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Entziehung von Nutzungsrechten an Grabstätten auf den Friedhöfen der Stadt Hilden 
 
Nach der zurzeit gültigen Satzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden ist jede Grabstätte so zu gestal-
len und an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und 
in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
An Grabstätten, die über einen längeren Zeitraum ungepflegt bleiben, kann die Stadt nach 
§ 27 der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden die daran bestehenden Nutzungsrechte entzie-
hen. 
 
Folgende Grabstätten auf den Hildener Friedhöfen sind längere Zeit ungepflegt geblieben und die 
Nutzungsberechtigten sind nicht bekannt bzw. nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln: 
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Nordfriedhof 
Feld Linie Grab Grabart Ende der 

Ruhezeit 
Ende des 
Nutzungs-
rechts 

Zuletzt bekannte/r 
Berechtigte/r 

UW1 03 008 Urnenwahlgrab 18.03.2017 18.03.2027 Klein, Volker 
UW1 05 008 Urnenwahlgrab 19.02.2022 19.02.2032 Graber, Elke 
29 01 013 einstelliges 

Wahlgrab 
16.06.2018 16.06.2028 Kriebel, Sigfried 

 
Hauptfriedhof 
Feld Linie Grab Grabart Ende der 

Ruhezeit 
Ende des 
Nutzungs-
rechts 

Zuletzt bekannte/r 
Berechtigte/r 

UW 009 005 Urnenwahlgrab 03.10.2020 03.10.2030 Steins,Christel 
04 03 021+022 zweistelliges 

Wahlgrab 
16.11.2026 30.08.2027 Schmidtlein, Bärbel 

02 04 014 einstelliges 
Wahlgrab 

06.06.2020 28.03.2026 Störzer, Ingeborg 

UR 26 004 Urnenreihengrab 18.11.2032 18.11.2032 Baldauf, Wolfgang 
07 08 007-008 zweistelliges 

Wahlgrab 
07.06.2015 07.06.2025 Rosen, Werner 

03 01 016 einstelliges 
Wahlgrab 

17.06.2019 27.08.2028 Krupp, Maria 

 
Südfriedhof 
Feld Linie Grab Grabart Ende der 

Ruhezeit 
Ende des 
Nutzungs-
rechts 

Zuletzt bekannte/r 
Berechtigte/r 

05R 09 004 Reihengrab 22.04.2044 22.04.2044 Thimm, 
Hans-Ulrich 

 
Die Nutzungsrechte an den betroffenen Grabstätten sind entzogen, wenn diese Gräber nicht bis zum 

13.09.2025 
ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt sind. 
 
Zur Aufbewahrung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen ist die Stadt Hilden nicht ver-
pflichtet. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Bürgermeisterin der Stadt Hilden, Zentraler Bauhof, Friedhofs-
verwaltung, Kirchhofstr. 61, 40721 Hilden, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Einlegung 
des Widerspruchs durch elektronische Mitteilung (z.B. E-Mail) ist nicht zulässig. Sollte die Wider-
spruchsfrist durch das Verschulden eines/einer von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so 
würde dessen/deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Hilden, den 07, Juli 2025 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Rekindt 
  



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 15/2025 – Seite 17 
 

9. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Mirita Hyseni) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbinung mit §§ 
185 ff. ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Mirita Hyseni, Overbergstr. 33, 40723 Hilden 
 

3. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-H-20417 
 

4. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E47, 40721 Hilden 
 
Hilden, den 03.07.2025 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Ksionzek 
 
 
 
 


